
Stadt Plau am See 

 
 

Protokollauszug 
aus der 

6. Sitzung der Stadtvertretung Plau am See  
vom 17.09.2025 

 
Top 6.1. S/24/0110 Aufstellungsbeschluss (vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 

BauGB), Beratung und  
Beschlussfassung über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der   
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 “Sonstiges Sondergebiet 
Fremdenbeherbergung – Erweiterung der Hotelanlage Marianne“ der 
Stadt Plau am See. 

 
Herr Tast informiert, dass dieser und der nachfolgende Beschluss in der letzten Stadtvertreter-
sitzung am 25.06.2025 in die Ausschüsse zurückverwiesen wurde, da noch Unstimmigkeiten 
und Beratungsbedarf bestand. Dazu gab es eine gemeinsame Sondersitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung, Bau, Infrastruktur und Umwelt und des Ausschusses für Tourismus, Wirt-
schaft und Gewerbe am 28.07.2025. In dieser Sitzung wurden die Beschlussvorlagen schlus-
sendlich der Stadtvertretung empfohlen. 

Herr Tast bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 

 

Beschluss: 

Die Stadtvertretung beschließt: 
 
1. die Aufstellung (vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB), Beratung und Beschlussfas-

sung über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 23 „Sonstiges Sondergebiet Fremdenbeherbergung – Erweiterung der Hotelanlage Mari-
anne“ der Stadt Plau am See.  

 
Die Aufstellung des Bebauungsplans wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB wird gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 nicht durchgeführt.  
Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. § 4c BauGB (Überwachung) ist nicht anzu-
wenden.  

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.  
 
3. Der Planentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird in der vorliegenden Fassung 

vom 10.03.2025 beschlossen. Der Entwurf der Begründung wird in der vorliegenden Fassung 
gebilligt.  

 
4. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 „Sonstiges Sondergebiet Fremden-



beherbergung – Erweiterung der Hotelanlage Marianne“ mit der Begründung ist nach § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange von der Aus-
legung zu benachrichtigen. Gemäß § 4 Abs. 2 Bau GB sind die Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu dem Planentwurf sowie dem Begründungsentwurf einzuholen.  

  
Anzahl Mitglieder: 19 

Abstimmungsergebnis: 

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen* 

15 14 0 1 0 
*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot aufgrund des §24 KV-M-V 

 


